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Herzlich Willkommen

zum Forum vom 27. Januar 2011



Stolpersteine – Antworten auf die 
wichtigsten finanziellen und rechtlichen 

Fragen im Alter



17.30 Begrüssung und Einleitung Hans-Peter Sigrist

17.40 „Wie plane ich meine Pensionierung?“           Daniele Lugaresi

18.00 „Stolpersteine im Erbfall“ Jacqueline Burckhardt 
Bertossa

18.20 „Wo lauern Steuerfallen bei der 
Nachlassplanung“ Rolf Wüthrich

18.40 Apéro riche
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„Wie plane ich meine Pensionierung?“
Daniele Lugaresi



Ordentliche Pensionierung

Einkommen 100 %

Private Renten / Einnahmen

BVG-Rente

AHV-Rente

Alter 55 60 65 70 75



Einkommen 100 %

Private Renten / Einnahmen

BVG-Rente

AHV-Rente

Alter 55 60 65 70 75

Vorzeitige Pensionierung

?

Vorzeitige Pensionierung



Frage:

Wie schliessen Sie die Einkommenslücken nach 
der Frühpensionierung?

� Renten vorbeziehen? (Kürzung?)

�Kapitalauszahlung BVG / Vorsorge 3a?

�(Teil)kapitalbezug BVG 

�Überbrückungsrenten?

�Private Versicherungen (Temporäre Renten?)



Aufgeschobene Pensionierung

Einkommen 100 %

Private Renten / Einnahmen

BVG-Rente

AHV-Rente

Alter 55 60 65 70 75

?

Aufgeschobene Pensionierung



Frage:

− Renten aufschieben? 
− Weiterhin Sparprämien in BVG und 3a vornehmen?
− etc.

� Grundsatzfrage: 

− Alles aufschieben oder

− „stufenweise“ Pensionierung



„Stufenweise“ Pensionierung
Private Renten / 

Einnahmen

BVG-Rente

AHV-Rente

Alter 55 60 65 oder später

Einkommen



Zusätzliche Fragen:

� Wenn weiterhin in BVG versichert, dann

− weiterhin Sparprämien leisten? (steuervorteil)

− weiterhin freiwillige Einkäufe tätigen? 
(steuervorteil)

− Splitting der Kapitalauszahlungen möglich?

− usw.



Fazit:

1. Lohnt es sich in der Pensionskasse Einkäufe zu  
tätigen?

2. Lohnt es sich Vorsorgegelder zu splitten?



1. Einkäufe in der Pensionskasse

Ausnahme: 

Steuerbares Einkommen Basel 100‘000.—

Einkauf  10‘000.—

Grenzsteuersatz*  30 %

= Steuereinsparung von         

*Der Grenzsteuersatz zeigt auf, wie viel die Steuerbelastung zunimmt (oder abnimmt), wenn ein 
Steuerpflichtiger einen Franken zusätzliches Einkommen generiert.



2. Kapitalleistungssteuer / Basel

1 Mio.

Auszahlung:              1‘000‘000.--

Satz 10 %: - 100‘000.--

Nettokapital =              900‘000.--

500'
490'

Auszahlung:              1‘000‘000.--

Satz 9.5 %: - 95‘000.--

Nettokapital =              905‘000.--

Steuervorteil 5‘000.-

-

Steuer 10 % 9.5 %Steuer



2. Kapitalleistungssteuer / Baselland

1 Mio.

Auszahlung:              1‘000‘000.--

Satz 14 %: - 140‘000.--

Nettokapital =              860‘000.--

500'
490'

Auszahlung:              1‘000‘000.--

Satz 6.7 %: - 63‘000.--

Nettokapital =              933‘000.--

Steuervorteil 73‘000.--

Steuer 14 % 6.7 %Steuer



Vergleich der Kapitalleistungssteuern 1 Mio.



Vergleich der Kapitalleistungssteuern 500‘000 



Vergleich der Kapitalleistungssteuern 100‘000 



Finanzplanung



Zusammenfassung:

� Ziele und Wünsche definieren  
(Bsp. vorzeitige Pensionierung mit A 63)

� Ausgabenbudget erstellen (vor und nach der Pensionierung)

� Freuen Sie sich über „Teilerfolge“ vergessen Sie aber nicht 
das „Ganze“

− ganzheitlich denken
− alle Varianten durchgehen = Auslegeordnung

� Binden Sie Ihren Lebenspartner bzw. Ihre Familie mit ein
− Güter- und Erbrechtliche Entscheidungen

� Neutrale Beratung / Konzeptionelle Lösung erarbeiten 
nicht Produktebezogen



„Stolpersteine im Erbfall“
Jacqueline Burckhardt Bertossa



• 1. WAS fällt in meine Erbschaft?

• 2. WER muss oder soll etwas bekommen?

• 3. WIE erreiche ich dieses Ziel?

Die drei Fragen:



Was fällt in den Nachlass (1)

Erbteilung gemäss
- Testament
- Erbvertrag
- Gesetz

ganzes Vermögen
= Nachlass

Erblasser/in
unverheiratet

Erblasser/in
verheiratet

güterrechtliche
Auseinander-

setzung

überlebender
Ehegatte

Verstorbener
= Nachlass



�Das gesamte Vermögen des Verstorbenen.

� Lebensversicherungsansprüche und 
Todesfallkapitalien.

� Renten aus Pensionskassen oder AHV.

� Kapital der 2. Säule, sofern noch nicht ausbezahlt.

Was fällt in den Nachlass (2)



• Regel 1: Die gesetzlichen Erben = nächste Verwandte

• Regel 2: Die verwandten Erben nach Gruppen

� Gruppe 1: Nachkommen

� Gruppe 2: Eltern respektive deren Nachkommen

� Gruppe 3: Grosseltern respektive deren 
Nachkommen

� Gruppe 4: Kanton / Gemeinde 

+ Ehegatte

WER ist Erbe?



• Regel 3: Erben der gleichen Gruppe erhalten gleichviel.

Der überlebende Ehegatte:

� 1/2 wenn er mit den Nachkommen teilt.

� 1/3 wenn er mit der Gruppe (2) der Eltern teilt.



• Pflichtteil = Bruchteil des gesetzlichen 

Erbanspruchs.

� Pflichtteile 

�Ehegatte 1/2

� Eltern 1/2

� Nachkommen 3/4

ABER: Nur wenn sie gesetzliche Erben sind!

Wer muss etwas bekommen?



Wer ist Erbe? Die Parentel

ALEX

FRANZ

SUSI

VATER MUTTER

GROSSELTERN

TANTE



• Mit einem Testament.

• Mit einem Ehevertrag und / oder 
Erbvertrag.

• Mit Versicherungen.

Wie erreiche ich mein Ziel?



• Einkauf in die berufliche Vorsorge zur 
Erhöhung der Rente.

• Lebensversicherung zugunsten Partner.

• Güterstandswahl. 

• Andere Erben auf Pflichtteil setzen.

• Nutzniessung und Wohnrecht. 

Wie erreiche ich mein Ziel?



• Grundsatz: Alles was freiwillig ohne Gegenleistung 
geschenkt wird = Erbvorbezug

� Anrechnung an den Erbteil

• Anrechnungswert = Wert im Zeitpunkt des Todes 
des Schenkers.

� Bei Geldbeträgen = Nominalwert

Schenkung zu Lebzeiten an Kinder oder Dritte



BSP:

Beispiel

Vater

Tochter Sohn

Schenkung 2001 : Haus Wert CHF 500’000.- Geldbetrag: CHF 500’000.-
Tod Vater 2010 : Haus Wert CHF 700’000.- Geldbetrag: CHF 500’000.-



Es lohnt sich, seinen Nachlass zu 
planen – aber nicht alles ist planbar.

Fazit



„Wo lauern Steuerfallen bei der 
Nachlassplanung?“

Rolf Wüthrich



• Grundsätze

• Spezialfälle

• Unternehmen im Nachlass

• Internationale Aspekte

Inhalt Referat



• Nachlass als Resultat der güterrechtlichen 
Auseinandersetzung

• Nachlass- und Steuerplanung beginnen mit 
ehegüterrechtlicher Planung

Grundsätze



• Besteuerung des Nachlasses:

– Am letzten Wohnsitz des Erblassers

– Ausnahme Grundstücke: Kanton, wo sie liegen

– Achtung: Internationale Nachlässe

Grundsätze



• Unproblematisch (i.d.R. steuerfrei):

– Ehegatten (registrierte Lebenspartner), 
Nachkommen, Adoptivkinder, Pflegekinder

• Problematisch: Dritte als Erben

– Nicht steuerbefreite Stiftungen

– Kinder des Ehegatten/Lebenspartners aus 
anderer Ehe 

– Ex-Ehepartner

Grundsätze



• Verhandlungsspielraum bei Wertfragen

– Wert eines Kunstgegenstandes?

– Grundstücke: 

• Verkehrswert / Ertragswert

• Vorgängige Parzellierung grosses Grundstück 

in mehrere kleine Grundstücke 

Grundsätze



• Vor- und Nacherbeneinsetzung

• Zivilrechtlich zwei Erbanfälle

• Steuerrechtlich zwei erbschaftssteuerpflichtige 
Vorgänge

– Von Erblasser an Vorerben; und

– Von Vorerben an Nacherben

Spezialfälle



• Nutzniessung:

– Recht auf Besitz, Gebrauch und Nutzung des 
Nutzniessungsgegenstandes (oft 
Liegenschaften)

• Wohnrecht:

– Recht, in Liegenschaft/Wohnung zu wohnen

Spezialfälle



• Nutzniessung / Wohnrecht:

– Eintrag im Grundbuch nötig

• Faktische Nutzung (kein GB-Eintrag) steuerrechtlich 
nicht anerkannt

• Ausnahme: faktische Nutzung durch überlebenden 
Ehegatten

Spezialfälle



• Nutzniessung / Wohnrecht:

– Bei Bestellung / Beendigung

• Grundstückgewinnsteuern

• Schenkungssteuern

• Erbschaftssteuern

– Während Dauer 

• Einkommenssteuern

• Vermögenssteuern

Spezialfälle



• Grundproblem:

– Verkehrswert Unternehmen als 

Berechnungsgrundlage (stille / offene 

Reserven) � Kann Erbe Steuern zahlen?

• Steueraufschub / Ermässigung bei 

Unternehmensnachfolge (Tätigkeit im 

Unternehmen)

– In vielen Kantonen eingeführt

– Noch nicht: BS

Unternehmen im Nachlass



• Problem: Doppelbesteuerung

• Steuer- und zivilrechtliche Planung 
empfohlen

• Doppelbesteuerungsabkommen mit 
Dänemark, Deutschland, Finnland, 
Frankreich, Grossbritannien, 
Niederlande, Norwegen, Oesterreich, 
Schweden, USA

Internationale Aspekte



• Bei Planung: keine Steuerfallen

• Bei fehlender Planung: Minenfeld 

• Steuerrechtliche Nachlassplanung

– Oft vernachlässigt in zivilrechtlicher Planung

– Kosten- / Nutzenverhältnis stimmt

„Steuerfallen bei der Nachlassplanung?“



Fragen



Herzlichen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit.
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